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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1996/06/25 92/17/0083 7

Stammrechtssatz

Die quali<zierte Mitwirkungsp>icht des Haftungsp>ichtigen betre?end das Fehlen der erforderlichen Mittel entbindet

die Beh dann nicht von ihrer Ermittlungsp>icht und Feststellungsp>icht, wenn sich aus dem Akteninhalt deutliche

Anhaltspunkte für das Fehlen dieser Mittel ergeben oder der Geschäftsführer nicht nur ganz allgemeine, sondern

einigermaßen konkrete, sachbezogene Behauptungen aufstellt (Hinweis E 29.1.1993, 92/17/0042).
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